
nisationen eine Benachrichtigungspflicht 
festgelegt hat (§ 10 der 1. DB/StPO).3 
Entsprechend dem Zweck der Benach

richtigungen sind die in den §§ 8 bis 10 der 
1. DB/StPO genannten staatlichen Organe 
und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen 
Organisationen auch davon zu unterrichten, 
wenn eine rechtskräftige gerichtliche Ent
scheidung später aufgehoben oder abgeän
dert wird (§ 11 der 1. DB/StPO).

Für die richtige und fristgemäße Einlei
tung der Strafenverwirklichung und Be
nachrichtigung ist der Sekretär des Gerichts 
zuständig. Jedoch haben auch andere Mit
arbeiter des Gerichts hierbei wichtige Auf
gaben zu erfüllen.

Der Sekretär des Gerichts erster Instanz 
hat vor allem
— in der Schluß Verfügung auf der Grund

lage der Rechtsvorschriften und unter 
Beachtung von Anordnungen des Vorsit
zenden festzulegen, an welche staatlichen 
Organe Verwirklichungsersuchen und 
Benachrichtigungen zu übermitteln sind,

— die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Verwirklichungsersuchen > und Benach
richtigungen zu verantworten und deren 
fristgemäße Zustellung an die zuständi
gen staatlichen Organe und gesellschaft
lichen Organisationen zu veranlassen,

— dafür zu sorgen, daß bei Verurteilung zu 
einer Geldstrafe die entsprechende Zah
lungsaufforderung an den Verurteilten 
ordnungsgemäß gefertigt wird,

— zu gewährleisten, daß bei Einlegung 
eines Rechtsmittels in solchen Strafver
fahren, in denen die Anwendung des 
§ 340 Abs. 2 Satz 2 in Betracht kommt, 
dem Gericht zweiter Instanz die hierfür 
notwendigen Unterlagen (Urteilsausfer
tigung, Strafregisterauszug, Sachverstän
digengutachten, Stellungnahme des Refe
rats Jugendhilfe) übermittelt werden. 
Wird eine Strafe mit Freiheitsentzug in

einem Rechtsmittelverfahren rechtskräftig 
und befindet sich der Verurteilte in Unter
suchungshaft, hat der Sekretär des Gerichts 
zweiter Instanz das Verwirklichungsersu
chen zu fertigen und der zuständigen Un
tersuchungshaftanstalt zuzustellen. Alle wei
teren Maßnahmen zur Durchsetzung der ge
richtlichen Entscheidung (Einleitung der Ver
wirklichung von Zusatzstrafen und die Be

nachrichtigungen gemäß § 7 der 1. DB/StPO) 
hat der Sekretär des Gerichts erster Instanz 
zu treffen.

Der Vorsitzende der Strafkammer bzw. 
des Strafsenats hat zu sichern, daß die Straf
akten alle Angaben enthalten, die erforder
lich sind, um die Durchsetzung der gericht
lichen Entscheidung einleiten zu können. 
Insbesondere hat er darauf zu achten, daß
— die Personalien der Verurteilten vollstän

dig sind,
— im Rubrum der Entscheidung der Beginn 

der Untersuchungshaft (Tag der vorläu
figen Festnahme oder der Verhaftung), 
gegebenenfalls auch ihre Beendigung, ge
nau bezeichnet wird,

— bei der Anordnung des Vollzuges der mit 
einer Verurteilung auf Bewährung ange
drohten Freiheitsstrafe im Rubrum des 
Beschlusses die Dauer einer unter Um
ständen vollzogenen Untersuchungshaft 
angegeben wird,

— beim Widerruf einer Strafaussetzung auf 
Bewährung im Rubrum des Beschlusses 
die Dauer des bereits vollzogenen Teils 
der Strafhaft und die Strafvollzugsein
richtung, in der sich der Verurteilte zu-\ 
letzt befunden hat, vermerkt werden,

— in der Urteils- oder Beschlußformel die 
einzelnen Entscheidungen fortlaufend 
numeriert werden, damit im Verwirkli
chungsersuchen auf die einzelnen Ziffern 
Bezug genommen werden kann,

— beim Ausspruch einer Verpflichtung zur 
Bewährung am Arbeitsplatz in der Ent
scheidungsformel der Betrieb, in dem der 
Verurteilte arbeiten soll, konkret be
zeichnet wird,

— bei einer Verurteilung zu einer Strafe mit 
Freiheitsentzug der Untersuchungshaft
anstalt mit der Information über den 
Ausgang der Hauptverhandlung zugleich 
der'für die spätere Festlegung des richti
gen Strafvollzugs benötigte Strafregister
auszug übermittelt wird,

— beim Vorliegen der Kriterien des §211
Abs. 3 im Anschluß an die Verkündung 
oder den Erlaß der zu verwirklichenden 
Entscheidung gemäß § 2 Abs. 3 der 1. DB/ 
StPO eine besondere Festlegung über den 
Inhalt des Verwirklichungsersuchens zu 
treffen ist. *

3 Vgl. a. a. O., Ziff. I. 4.2.
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